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MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DES TEILFONDS 

SANTANDER SELECT MODERATE 

(der "Teilfonds") 

 

Luxemburg, 22 Mai 2026 

Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber, 

 

der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der “Verwaltungsrat“) möchte Sie über die folgenden Änderungen 

informieren, die mit Wirkung zum 22. Juni 2026 (das “Wirksamkeitsdatum“) am Teilfonds vorgenommen werden. 

 

Um den Teilfonds an den geltenden deutschen steuerlichen Rahmen anzupassen und die Übereinstimmung mit 

seinem aktuellen Anlageengagement sicherzustellen, hat der Verwaltungsrat beschlossen, ein Mindestmaß an 

Aktienengagement einzuführen. 

 

Der Teilfonds hat historisch betrachtet stets ein Aktienengagement oberhalb dieses Niveaus gehalten. Die Änderung 

formalisiert daher die bereits bestehende Anlagepraxis. 

 

Ab dem Wirksamkeitsdatum wird die Anlagepolitik wie folgt geändert: 

 

• Bisheriger Wortlaut: “Das Aktienengagement des Teilfonds kann abhängig von den Marktbedingungen und 

der Markteinschätzung des Anlageverwalters zwischen 20 % und 60 % seines Nettovermögens variieren.“  

• Neuer Wortlaut: “Das Aktienengagement des Teilfonds kann abhängig von den Marktbedingungen und der 

Markteinschätzung des Anlageverwalters zwischen 25 % und 60 % seines Nettovermögens variieren.“  

 

Bitte lesen Sie Anhang I mit der überarbeiteten Anlagepolitik. 

 

Ab dem Wirksamkeitsdatum bleiben Anlageziel, Risikoprofil, Vermögensallokation und Gebührenstruktur 

unverändert. 

 

Ab dem Wirksamkeitsdatum bleiben die Referenzwährung sowie das Anlegerprofil unverändert. 

 

Darüber hinaus informiert der Verwaltungsrat darüber, dass die mit den oben genannten Änderungen verbundenen 

Kosten nicht vom Teilfonds getragen werden. 

 

Falls Sie mit den oben genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können Sie Ihre Aktien bis zum 21. Juni 

2026 gemäß dem im Verkaufsprospekt vorgesehenen üblichen Rücknahmeverfahren kostenfrei zurückgeben. 

 

Im Zusammenhang mit diesen Änderungen ist keine Aussetzung von Zeichnungen, Rücknahmen oder 

Umtauschvorgängen vorgesehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 



 

Für und im Namen des Verwaltungsrats 

 

  



 

Anhang I – Neue Anlagepolitik 

 

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, bei einem nicht garantierten maximalen Volatilitätsniveau von 10% eine 

attraktive Rendite aus einem Portfolio zu erzielen, das direkt oder indirekt über OGAW oder OGA in ein 

diversifiziertes Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und weltweit notierten oder gehandelten Aktien 

investiert ist. 

 

Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt über Investmentfonds Dritter (OGAW oder OGA) in festverzinsliche 

Wertpapiere wie Staats- und Unternehmensanleihen einschließlich Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen 

sowie in Aktien öffentlicher oder privater OECD-Emittenten, die an offiziellen Börsen oder geregelten Märkten 

der OECD notiert oder gehandelt werden, wobei wirtschaftliche und monetäre Risiken kontrolliert werden 

sollen, jedoch Anlagen in Schwellenländern nicht ausgeschlossen sind. 

 

Das Aktienengagement des Teilfonds kann abhängig von den Marktbedingungen und der Markteinschätzung 

des Anlageverwalters zwischen 20% und 60% seines Nettovermögens variieren (ab dem 22. Juni 2026 kann das 

Aktienengagement des Teilfonds zwischen 25% und 60% variieren). 

 

Darüber hinaus kann dieser Teilfonds bei ungünstigen Aktienmarktbedingungen vorübergehend bis zu 80% 

seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investieren. 

 

Der Teilfonds wird nicht mehr als 20% seines Nettovermögens in liquide Nebenanlagen investieren, d. h. in 

Barmittel und Sichteinlagen (wie Guthaben auflaufenden Konten) zu ergänzenden Liquiditätszwecken unter 

normalen Marktbedingungen. Unter außergewöhnlich ungünstigen Marktbedingungen kann diese Grenze 

vorübergehend überschritten werden, sofern dies im Interesse der Anleger gerechtfertigt ist. 

 

Die festverzinslichen Anlagen konzentrieren sich auf ein diversifiziertes Portfolio internationaler 

Unternehmensanleihen, und der Teilfonds kann bis zu 40% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, 

deren Rating unter Baa3/BBB- liegt. 

 

Falls das Emittentenrating höher als Baa3/BBB- ist, wird das Wertpapier nicht in die vorgenannte Anlagegrenze 

von 40% einbezogen. Liegt kein Emittentenrating vor, werden implizite Ratings des Anlageverwalters gemäß 

seinem internen Kreditbewertungsverfahren verwendet. 

 

Im Falle einer Herabstufung des Kreditratings eines Schuldtitels oder Emittenten wird die Bonität unverzüglich 

überprüft und es können geeignete Maßnahmen hinsichtlich des betreffenden Instruments innerhalb des 

Teilfonds ergriffen werden. 

 

Diese Maßnahmen können je nach den spezifischen Merkmalen des Instruments den Verkauf der zugrunde 

liegenden Positionen oder das Halten bis zur Fälligkeit umfassen; in jedem Fall erfolgt die Entscheidung im 

besten Interesse der Aktionäre des Teilfonds. 

 

Im Falle einer Herabstufung von Schuldtiteln, in die der Teilfonds investiert ist, kann der Teilfonds einem 

Engagement in notleidenden Wertpapieren ausgesetzt sein (d. h. Wertpapiere mit einem Kreditrating unter CCC 

oder gleichwertig). In diesem Fall werden die Verwaltungsgesellschaft und der Anlageverwalter angemessene 

Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass dieses Engagement 10% des Nettovermögens des 

Teilfonds nicht überschreitet und dass die notleidenden Wertpapiere im besten Interesse der Aktionäre 

veräußert werden. 

 

Die Anlagen des Teilfonds in Schwellenmärkten (unabhängig davon, ob es sich um OECD- oder Nicht-OECD-

Schwellenmärkte handelt) sind auf 40 % des Nettovermögens des Teilfonds begrenzt. 

 

Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Vermögens in börsengehandelte Rohstoffprodukte (ETCs), zulässige 

derivative Finanzinstrumente auf Rohstoffindizes oder auf Indizes investieren, die auf derivativen 

Finanzinstrumenten auf Rohstoffe basieren und als zulässige Finanzindizes gelten. 

 



 

Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in alternative Anlagen investieren. Alternative Anlagen 

gelten als Investmentfonds oder Anlageklassen, die nicht den traditionellen Anlageklassen zugeordnet werden, 

beispielsweise Absolute-Return-Fonds (stets OGAW), Investmentfonds mit indirektem Engagement in 

Rohstoffen (stets OGAW), Wandelanleihen, Investmentfonds mit indirektem Immobilienengagement (stets 

OGAW) sowie ähnliche zulässige Vermögenswerte. 

 

Der Teilfonds kann ein maximales Währungsrisiko von 100% seines Nettovermögens hinsichtlich Anlagen in 

nicht auf Euro lautenden Vermögenswerten aufweisen. 

 

Zur Erreichung seines Anlageziels kann dieser Teilfonds abhängig von den Marktchancen ebenfalls in 

Wandelanleihen, Warrants oder derivative Instrumente wie Optionen, Swaps, Futures und Termingeschäfte 

innerhalb der unter der Überschrift “Techniken und Instrumente“ festgelegten Grenzen investieren, um ein 

Engagement in Aktienmärkten zu erreichen, einschließlich Anlagen in zulässigen Finanzinstrumenten mit an 

Kreditrisiken, Inflation, Zinssätze, Rohstoffe und/oder Volatilität gekoppelten Renditen. 

 

Die derivativen Finanzinstrumente können entweder an geregelten Märkten gemäß den Unterabschnitten a), b) 

oder c) unter der Überschrift „Zulässige Vermögenswerte“ oder OTC gehandelt und mit hoch bewerteten 

Finanzinstituten abgeschlossen werden, die auf diese Art von Geschäften spezialisiert sind und aktiv am 

betreffenden Markt teilnehmen. 

 

In diesem Fall kann der Teilfonds Geldmarktinstrumente, Anleihen oder Barmittel halten, um Margin Calls zu 

finanzieren. 

 

Darüber hinaus kann dieser Teilfonds in Geldmarktinstrumente und/oder OGAW und andere OGA investieren, 

die selbst in Bareinlagen investiert sind. 

 

 

Einstufung gemäß Sustainable Finance Disclosure Regulation 

 

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 

2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im 

Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) sowie gemäß Anhang I dieses Verkaufsprospekts. 

 

 

 

Benchmark  

Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Euribor 1 Monat (20 %), ML 1–10 Years Euro Broad Market 

(40%) und MSCI AC World (40%) (die „Benchmark“) verwaltet. Der Teilfonds bildet die Benchmark nicht nach. 

Der Verweis auf die Benchmark dient ausschließlich dem Vergleich der Wertentwicklung. Der Anlageverwalter 

nutzt jedoch seinen Ermessensspielraum zur Allokation in verschiedene Vermögenswerte auf Grundlage einer 

Analyse der Marktbedingungen, wirtschaftlichen Aussichten, Bewertungen und des nicht garantierten 

maximalen Volatilitätsniveaus von 10% (annualisierte Volatilität auf Basis wöchentlicher Beobachtungen über 

einen Zeitraum von vier Jahren). Daher wird der Anlageverwalter von der Vermögensallokation der Benchmark 

abweichen und in andere zulässige Vermögenswerte investieren, die möglicherweise nicht Bestandteil der 

Benchmark sind. 

 


